
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/10/22 90/08/0138
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §21 Abs1;

VwGG §47 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0036/79 E 29. Februar 1980 VwSlg 10057 A/1980 RS 3

Stammrechtssatz

Wer die Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragt, kann nicht Mitbeteiligter im verwaltungsgerichtlichen

Verfahren sein.
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